
der V erw altung tä tig . N ach dem Zusam m enbruch des 
Faschism us h a t er nach E ntlassung aus der am erikani
schen K riegsgefangenschaft als T ransportarbeiter und 
spä ter als A nw altsassessor gearbeitet. Seit Ende 1950 
w ar er in der F inanzverw altung der Investitionsbank 
tä tig .
Der A ufnahm eantrag  w urde gem äß § 3 S atz 2 der Ge
schäftsordnung abgelehnt, weil die Zweigstellen des 
Kollegiums der R echtsanw älte im Bezirk N eubranden
burg  ausreichend besetzt sind. Eine E rw eiterung der 
Zweigstellen durch Aufnahm e neuer M itglieder kann 
ers t w ieder im Oktober dieses Jah res  erfolgen. Bis dahin 
h a t die M itgliederversam m lung eine Aufnahm esperre 
beschlossen. Der V orstand h a t von der Möglichkeit, die
sen A ufnahm eantrag  bis dahin zurückzustellen, keinen 
Gebrauch gem acht. Die M itgliederversam m lung h a t fü r 
die Aufnahme den G rundsatz festgelegt, daß vorwiegend 
jüngere B ürger aufgenommen werden sollen, die ihre 
juristische Ausbildung nach der N iederwerfung des 
Faschism us in unseren dem okratischen In stitu ten  er
fahren haben oder über gute p rak tische E rfahrungen 
innerhalb unserer dem okratischen Justiz  verfügen. 
Solche M aßnahm e dient einer w eiteren V erbesserung 
der Zusam m ensetzung des Kollegiums der Rechtsanw älte 
im Bezirk N eubrandenburg und einer S tärkung  seiner 
Entwicklung. Da der A ntragste ller diese Voraussetzun
gen nicht besitzt und erw arte t werden kann, daß im 
Oktober eine genügende Anzahl von geeigneten Bewer
bungen vorliegen werden, w ar es unzweckmäßig, den 
A ufnahm eantrag  zurückzustellen.

Dieser Beschluß ist von der M itgliederversam m lung vom
4. 4.1955 bes tä tig t worden.

gez. H äusler 
R echtsanw alt 

als V orsitzender
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Kollegium der R echtsanw älte 
Bezirk K arl-M arx-Stadt 
K arl-M arx-Stadt, den 10. 2.1956

H errn
W .K .
F ,

B etr.: Ih re  Bew erbungsunterlagen vom 7. Jan . 1956 

Sehr geehrter H err K .!
In  der V orstandssitzung vom 9. 2.1956 is t Ih r  Bewer
bungsgesuch vom V orstand bearbeitet worden. Ich muß 
Ihnen leider m itteilen, daß der V orstand Ih re Aufnahm e 
in das Kollegium der R echtsanw älte abgelehnt hat. Die 
Ablehnung ist dam it begründet, daß seit Ja n u a r 1956 
das Kollegiumsmitglied Dr. H. m it der W ahrnehm ung 
rechtsanw altlicher T ätigkeit in F. be trau t wurde, und 
der V orstand an diesem Beschluß festhält. Eine weitere 
Zulassung fü r  F . w ürde die w irtschaftliche Notwendig
keit übersteigen, so daß Ih r  A ufnahm eantrag  aus w irt
schaftlichen Gründen abgelehnt worden ist.
Gegen diesen Beschluß haben Sie das R echt der Be
schwerde, welche beim M inisterium  der Justiz  in  Berlin 
einzulegen ist.

M it vorzüglicher H ochachtung

D er V orstand 
gez. H aubold gez. K atzer

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender
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W .K . F., den 23. Febr. 1956

E i n s c h r e i b e n

An das
M inisterium  der Justiz
in der Deutschen D em okratischen Republik
B e r l i n

Anbei überreiche ich A bschrift des Beschlusses des 
Kollegiums der R echtsanw älte Bezirk K arl-M arx-Stadt 
vom 10. F ebruar 1956, der m ir am  12. Febr. 1956 zu
gestellt wurde.

Gegen diesen Beschluß erhebe ich
B e s c h w e r d e  

und trag e  zur Begründung folgendes vor:
Die S tad t F . h a tte  vor diesem K rieg 15 000 Einwohner, 
und es w aren h ier regelm äßig 4 R echtsanw älte ansässig. 
Nach dem Kriege ha t sich die Einwohnerzahl durch die 
N eubürger und die hiesige KVP wesentlich erhöht.
Seit Ende 1955 am tie rt hier kein Rechtsanw alt.
H err RA Dr. H. h a t m ir persönlich erk lärt, daß er ab 
Ja n u a r 1956 in K. halbtägig als S tad trech tsra t tä tig  is t 
und A nw altspraxis in der K reisstad t F. ausübt; er hält 
in F. nur zweimal im M onat am  N achm ittag  Sprech
stunden hier ab, da diese S tad t ohne jeden R echtsanw alt 
ist. E r  h a t keinesfalls die Absicht, sich in  F. nieder
zulassen, zum al diese S tad t zum K reisgericht H. gehört. 
Beweis: Zeugnis des H errn  RA Dr. H.
Ich muß annehmen, daß meine Aufnahm e in das RA- 
Kollegium in W irklichkeit aus anderen Gründen abge
lehnt wurde und bitte, m ir diese tatsächlichen Gründe 
offen und ehrlich m itzuteilen.
Die w irtschaftliche Notwendigkeit der Zulassung eines 
R echtsanw alts in F. is t wohl kaum  in einer anderen 
S tad t größer als hier.

M it vorzüglicher H ochachtung 

gez. W. K.
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Regierung der 
Deutschen D em okratischen Republik 

M inisterium  der Justiz

Berlin W 8, d. 21. 3.1956 
Clara-Zetkin-Str. 93 
2704 — 2 — 9/56

H errn  
W. K.
F.

Zu Ih re r Beschwerde vom 23. Febr. 1956 wird m itgeteilt, 
daß keine V eranlassung besteht, den Beschluß des Vor
standes des Kollegiums der R echtsanw älte des Bezirkes 
K arl-M arx-Stadt vom 10. Febr. 1956 aufzuheben. E s liegt 
allein im Erm essen der Kollegien der Rechtsanw älte, 
über N euaufnahm en und Zulassungen von R echtsanw äl
ten  zu beschließen und dabei die organisatorischen, poli
tischen und fachlichen Voraussetzungen nach der S truk 
tu r  ihres Bezirkes gew issenhaft zu überprüfen.
Eine von hier vorgenomm ene N achprüfung der U nter
lagen ha t ergeben, daß die Dispositionen des Vorstandes 
des Anwaltskollegium s in K arl-M arx-Stadt nicht zu be
anstanden sind und daß insbesondere fü r  das Rechts
schutzbedürfnis im  Kreise F. durch die A bhaltung von 
Sprechstunden des Kollegiumsmitgliedes Dr. H. — je tz t 
wöchentlich einmal — genügend Vorsorge getroffen ist.
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